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1. Das Verfassungsrecht und seine Bedeutung für das
Gesundheitsrecht
Das Gesundheitsrecht erfasst all jene Normen, die der Gesundheit in irgendeiner Form

dienen.1 Von den Rechtsverhältnissen zwischen einer Krankenanstalt oder einem Arzt und
den behandelten Patienten über berufsrechtliche Vorschriften für Angehörige von Gesund-
heitsberufen, dem Arzneimittelrecht und dem Medizinprodukterecht bis hin zu Fragen der
Gentechnologie und der Embryonenforschung reicht die Spanne der im Gesundheitsrecht zu
regelnden Materien.2

Das Gesundheitsrecht, das von gesellschaftlichen und politischen Wünschen und Anfor-
derungen getragen ist und einer zunehmenden Verrechtlichung auf einfachgesetzlicher Ebene
unterworfen ist, wird wegen seines zahlreiche Rechtsbereiche umfassenden Charakters sehr
stark von den unterschiedlichen Vorschriften auf Verfassungsebene bestimmt. Insbesondere
die Grundrechte erweisen sich hier als Schranken für die Regelung der sensiblen Bereiche
des Arzt-Patienten-Verhältnisses oder der medizinischen Forschung. Insbesondere für Rechts-
materien wie für das Gesundheitsrecht, die wegen ihrer Abhängigkeit von gesellschaftlichen
Veränderungen und des technischen Fortschritts einem fortlaufenden und raschen Wandel un-
terliegen, ist eine ständige Rückbesinnung auf die verfassungsrechtliche Rahmenordnung
wichtig.

Die österreichische Verfassung weist Grundprinzipien über die Staats- und Regierungs-
form, die Gliederung des Staates und die Stellung des Einzelnen und seiner Rechte im Staats-
gefüge auf.3 Unter diesen Grundprinzipien sind es vor allem das bundesstaatliche und das
rechtsstaatliche Prinzip mit den darauf fußenden Rechtsvorschriften, die erhebliche Bedeu-
tung für die Gestaltung des österreichischen Gesundheitsrechts haben.

Nach Art 2 Abs 1 B-VG ist Österreich ein Bundesstaat. Das bundesstaatliche Prinzip ist
in der Verfassung durch die Aufteilung der Staatsaufgaben zwischen Bund und Ländern, die
Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung und Vollziehung des Bundes und die Verfas-
sungsautonomie der Länder verwirklicht.4 Realisiert wird diese Aufteilung vor allem durch

1

1 Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts4 § 5 Rz 2.
2 Betrachtet man das Gesundheitsrecht in einem weiten Sinn, so können auch das Lebensmittelrecht und das

Umweltrecht darunter subsumiert werden; so auch Deutsch/Spickhoff, Medizinrecht: Arztrecht, Arzneimit-
telrecht, Medizinprodukterecht und Transfusionsrecht6 (2008).

2

3

3 Berka, Verfassungsrecht5 (2013) Rz 109.

4

4 Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht. Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2014) Rz 78 ff.
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